
Kreativ.
Innovativ.
Expansiv.
Ihre Chance, aufzuspringen.
Interessante, anspruchsvolle Mandate erwarten Sie – nur 30 Auto-
minuten von Düsseldorf entfernt (in unmittelbarer Nähe zu den 
Autobahnen A61 und A40).
Unsere Kanzlei befindet sich im historischen Rathaus im Ortskern von
Nettetal-Hinsbeck.

Wir sind eine nach ISO 9001:2008 und DStV zertifizierte Kanzlei mit
modernster Ausstattung. Unser Team besteht aus 22 engagierten und
aufgeschlossenen Kollegen, darunter 4 Steuerberater.

Geben Sie Ihrer Karriere eine neue Perspektive und bereichern Sie
unser Team als

Steuerberater(in)

Als geeignete(r) Kandidat(in) haben Sie die Steuerberaterprüfung 
erfolgreich absolviert und überzeugen durch einen professionellen
Umgang mit Mandanten. Fundierte Datev- und Microsoftkenntnisse
gehören zu Ihrem Repertoir. Idealerweise wird Ihr Profil abgerundet
durch Einsatzbereitschaft, sebstständiges Arbeiten mit hohem Quali-
tätsanspruch und Spaß an der Arbeit in einem engagierten und auf-
geschlossenen Team.

Ihre Möglichkeiten bei uns:

An herausfordernden Aufgaben können Sie Ihr Potential entfalten.
Sie betreuen eigenverantwortlich einen ausgewählten Mandanten-
kreis. Aktiv bauen Sie dabei einen engen und geschätzten Kontakt
durch flexiblen Service und optimale Ergebnisse auf.

Durch einen modernen Arbeitsplatz und eine ausnahmslos innovative
Kanzleistruktur fördern wir aktiv Ihre Stärken. Weitere Entwicklungs-
möglichkeiten in Verbindung mit einem intensiven Erfahrungs- und
Gedankenaustausch in einem von enormer Kollegialität geprägten
Team sind gegeben.

Lassen Sie sich auf neue Herausforderungen ein. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Steuerberater Georg Lickes
Oberstraße 1
41334 Nettetal
Telefon: 0 21 53 / 91 53 53
u-augst@stb-lickes.de

Nichtveranlagungsbescheinigung - so bleiben Kapitaleinnahmen steuerfrei

Mit einer Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) können Anleger erreichen, dass 
Banken keine Steuern mehr von ihren Kapitalerträgen einbehalten.

In Deutschland ist grundsätzlich jeder Bürger verpflichtet auf seine Kapitalerträge Steuern zu zahlen. Bei der 
Auszahlung von Kapitalerträgen wird deshalb von den Banken seit 2009 sofort die sog. Kapitalertragsteuer 
einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Dies ist z.B. bei der Gutschrift von Sparzinsen oder Dividenden 
der Fall.
Stellt sich nach Ablauf des Kalenderjahres heraus, dass die Einkünfte insgesamt so niedrig sind, dass keine 
Einkommensteuer anfällt, kann der Steuerpflichtige sich nur im Wege der Einkommensteuerveranlagung die 
Kapitalertragsteuer erstatten lassen. Um eine unnötig aufwendige Steuererklärung  zu vermeiden, kann bei 
dem zuständigen Finanzamt eine NV-Bescheinigung beantragt werden.

Wer kann eine NV-Bescheinigung  beantragen?
Eine NV-Bescheinigung kann grundsätzlich jeder beantragen, dessen zu versteuerndes Einkommen unter 
dem Grundfreibetrag von 8.354,00 € (bzw. 16.708,00 € bei Eheleuten) liegt.
In der Praxis ist dies vor allem bei Rentnern und Studenten relevant.
Beachtet werden sollte hierbei, dass bei Kapitalerträgen, die unter dem Sparerfreibetrag von 801,00  € (bzw. 
1.602,00 € bei Eheleuten) liegen, eine NV-Bescheinigung überflüssig ist. Für diesen Fall reicht ein einfacher 
Freistellungsauftrag aus. Dieser kann zu jeder Zeit bei den Kreditinstituten abgegeben werden.

Wie wird die NV-Bescheinigung beantragt?
Die NV-Bescheinigung für das Jahr 2015 muss bei dem zuständigen Wohnsitzfinanzamt beantragt werden. 
In dem Antrag müssen sämtliche Einnahmen, also Renten, Kapitalerträge, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung usw. angegeben werden. Im Gegenzug dazu werden Sonderausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen abgezogen.
Das Finanzamt stellt nach positiver Prüfung des Antrages die Nichtveranlagungsbescheinigung aus. Diese 
muss dann bei allen Banken eingereicht werden, bei denen Kapitalerträge erzielt werden, damit keine Kapi-
talertragsteuer mehr einbehalten wird.

Wann sollte die NV-Bescheinigung beantragt werden?
Die NV-Bescheinigung sollte den Kreditinstituten zum 01.01 des entsprechenden Jahres vorliegen. Nur so 
kann verhindert werden, dass die Banken bereits zu Beginn des Jahres Kapitalertragsteuer einbehalten. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich, die NV-Bescheinigung für das kommende Jahr 2015 spätestens Anfang 
Dezember 2014 zu beantragen.

Was ist dringend zu beachten?
Die Nichtveranlagungsbescheinigung wird für maximal drei Jahre ausgestellt. Für diesen Zeitraum ist dann 
grundsätzlich keine Einkommensteuererklärung abzugeben. Danach muss ein Antrag auf Ausstellung einer 
NV-Bescheinigung  erneut beantragt werden. Es handelt sich jedoch  nicht um eine pauschale  Befrei-
ung von der Steuerpflicht. Fallen die tatsächlichen Einkünfte höher aus, als bei der Beantragung prognos-
tiziert, und übersteigen diese den Grundfreibetrag, muss trotz der NV-Bescheinigung eine Einkommensteu-
ererklärung abgegeben werden.



Ändern sich die Besteuerungsverhältnisse eines Einzelnen und fallen somit die Voraussetzungen für eine 
NV-Bescheinigung weg, kann das Finanzamt diese vor Ablauf der Gültigkeit zurückfordern. In diesem Fall 
sind die bei den Banken hinterlegten Bescheinigungen an das Finanzamt zurückzugeben und es wird so-
gleich wieder Kapitalertragsteuer einbehalten.

zu guter Letzt:
Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuern zahlen. Die Kenntnis aber häufig.
(Amschel Meyer Rotschild (Bankier 1744-1812))


